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1. Geltungsbereich 

1.1. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingun-
gen gelten für alle Lieferungen und damit im Zusam-
menhang stehenden Leistungen der Eppendorf SE und 
der Eppendorf Vertrieb Deutschland GmbH (nachfol-
gend insgesamt "Eppendorf" genannt) an ihre Kunden.  

1.2. Sie gelten auch dann, wenn Eppendorf in Kenntnis 
widersprechender oder ergänzender Bedingungen des 
Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos aus-
führt. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden, 
die diesen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingun-
gen widersprechen oder diese ergänzen, werden nur 
dann und insoweit Vertragsbestandteil, als Eppendorf 
ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.  

1.3. Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarun-
gen mit dem Kunden haben Vorrang vor diesen Allge-
meinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.  

1.4. Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingun-
gen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von 
§ 310 Abs. 1 BGB. Sie gelten aber nicht für Verträge, die 
in unserem Online-Shop abgeschlossen werden. 

2. Vertragsschluss 

2.1. Angebote von Eppendorf sind nicht bindend, son-
dern als Aufforderung an den Kunden zu verstehen, Ep-
pendorf ein verbindliches Vertragsangebot zu machen, 
es sei denn, sie sind ausdrücklich als verbindlich ge-
kennzeichnet oder nennen eine bestimmte Annahme-
frist. Auf offensichtliche Irrtümer (insbesondere offen-
sichtlich(e) Rechenfehler, unrichtige Produktspezifikati-
onen oder Unvollständigkeiten) in den Angeboten von 
Eppendorf (einschließlich zugehöriger Unterlagen) hat 
der Kunde zum Zwecke der Korrekturmöglichkeit sei-
tens Eppendorfs vor Vertragsabschluss hinzuweisen; 
andernfalls ist der Vertrag nicht abgeschlossen. 

2.2. Der Vertrag kommt durch die Bestellung des Kun-
den (verbindliches Vertragsangebot, es sei denn, es 
liegt ein Fall gemäß dem Vorbehalt in Ziff. 2.1 vor; dann 
ist die Bestellung des Kunden die verbindliche Annahme 
des Angebots von Eppendorf) und die Annahme der Be-
stellung durch Eppendorf zustande. Die Annahme kann 
entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) 
oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden er-
klärt werden. Wenn sich aus dem Angebot des Kunden 
nichts anderes ergibt, kann Eppendorf es innerhalb von 
zehn (10) Werktagen ab Zugang annehmen. Werktage 
sind Montag bis Freitag, mit Ausnahme bundeseinheit-
licher gesetzlicher Feiertage. 

3. Preise 

3.1. Maßgebend sind ausschließlich die in der Auftrags-
bestätigung von Eppendorf genannten Preise, oder, 
falls darin keine Preise genannt worden sind, die zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Listenpreise.  

3.2. Bezieht der Kunde die Ware von Eppendorf zum 
Listenpreis und erhöht sich der Listenpreis zwischen 
dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und der tat-
sächlichen Lieferung, und liegt zwischen Vertragsab-
schluss und tatsächlicher Lieferung ein Zeitraum von 
mindestens vier (4) Monaten, erhöht sich der verein-
barte Kaufpreis entsprechend. Etwa vereinbarte Ab-
schläge sind auch hinsichtlich des erhöhten Kaufpreises 
zu berücksichtigen.  

3.3. Die Preise von Eppendorf gelten bei Lieferungen an 
einen Ort innerhalb von Deutschland jeweils "frachtfrei" 
bis zum Sitz des Kunden. Sämtliche Mehrkosten für eine 
vom Kunden gewünschte beschleunigte Versandart 
(z.B. Luftfracht) oder besondere Verpackungsart sowie 
die Kosten für den Versand der Lieferung an einen an-
deren Ort als den Sitz des Kunden, trägt der Kunde. Bei 
Lieferwerten unter EUR 250,00 netto werden die Verpa-
ckungs- und Versandkosten berechnet. Bei Lieferwerten 
unter EUR 70,00 netto behält sich Eppendorf vor, zu-
sätzlich einen Mindermengenzuschlag zu erheben. 

3.4. Für Lieferungen an Orte außerhalb von Deutsch-
land verstehen sich die Preise "ab Werk oder Lager" 
(EXW Incoterms® 2020) und ausschließlich Verpackungs-
kosten. Eppendorf übernimmt die Verpackungsauswahl 
für die Liefergegenstände und berechnet die Verpa-
ckung dem Kunden. Auf Verlangen und Kosten des Kun-
den wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort  
versendet. Eppendorf ist berechtigt, die Art der Versen-
dung (insbesondere Transportunternehmen und Ver-
sandweg) selbst zu bestimmen. Bei Lieferwerten unter 
EUR 70,00 netto behält sich Eppendorf vor, zusätzlich 
einen Mindermengenzuschlag zu erheben.  

3.5. Sämtliche Preise von Eppendorf verstehen sich in 
EURO und sind Nettopreise ohne Umsatzsteuer, die der 
Kunde in ihrer jeweiligen gesetzlichen Höhe zusätzlich 
zu entrichten hat.  

3.6. Sollte Eppendorf eine Rechnung ohne Umsatz-
steuer ausstellen und sich im Nachhinein herausstellen, 
dass die Voraussetzungen für (i) eine steuerfreie Aus-
fuhrlieferung nach §§ 4 Nr. 1 a), 6 UStG i.V.m. §§ 8 – 
17 UStDV oder (ii) eine steuerfreie innergemeinschaftli-
che Lieferung nach §§ 4 Nr. 1 b), 6a UStG i.V.m. §§ 17a 
– 17d UStDV nicht erfüllt sind, erhöht sich der Preis um 
die gesetzliche Umsatzsteuer in ihrer jeweiligen gesetz-
lichen Höhe. Eppendorf ist in diesen Fällen zur Forde-
rung bzw. Nachforderung der Umsatzsteuer beim Kun-
den gegen Erteilung einer Rechnung mit gesonderten 
Umsatzsteuernachweis nach §§ 14, 14a UStG berech-
tigt. 

4. Lieferung und Lieferfristen 

4.1. Lieferungen erfolgen an einen Ort innerhalb von 
Deutschland jeweils "frachtfrei" bis zum Sitz des Kun-
den (CPT Incoterms® 2020) und an einen Ort außerhalb 
von Deutschland "ab Werk oder Lager" (EXW Incoterms® 
2020). 
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4.2. Eppendorf ist zu Teillieferungen berechtigt, falls 
(a) die Teilleistung für den Kunden im Rahmen des ver-
traglichen Bestimmungszweckes verwendbar ist, (b) die 
Erbringung der restlichen Leistungen sichergestellt ist, 
und (c) dem Kunden durch die Teilleistung kein erheb-
licher Mehraufwand entsteht oder Eppendorf sich zu 
dessen Tragung bereit erklärt. 

4.3. Die von Eppendorf in Angeboten oder Auftragsbe-
stätigungen angegebenen Lieferfristen sind unverbind-
lich, es sei denn etwas anderes wurde ausdrücklich ver-
einbart. Lieferfristen beginnen mit dem Datum der Auf-
tragsbestätigung durch Eppendorf und gelten als einge-
halten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware an den Trans-
porteur übergeben wurde (bei Lieferungen an einem Ort 
innerhalb von Deutschland) oder dem Kunden bis zum 
Fristablauf eine Abholbereitschaftsanzeige von Eppen-
dorf zugegangen ist (bei Lieferungen an einem Ort au-
ßerhalb von Deutschland). 

4.4. Die Einhaltung von Lieferfristen setzt die rechtzei-
tige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtun-
gen des Kunden, insbesondere die Beibringung etwa er-
forderlicher Bescheinigungen sowie den Eingang etwa 
vereinbarter Anzahlungen, voraus. Die Einrede des 
nicht erfüllten Vertrags bleibt vorbehalten. 

4.5. Die Lieferung steht unter dem Vorbehalt der richti-
gen und rechtzeitigen Selbstbelieferung, es sei denn, 
die unrichtige und verspätete Selbstbelieferung ist von 
Eppendorf zu vertreten und Eppendorf hatte im Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses mit dem Kunden ein 
kongruentes Deckungsgeschäft mit dem jeweiligen Lie-
feranten abgeschlossen. Dies gilt auch dann, wenn Ep-
pendorf das Deckungsgeschäft unverzüglich nach dem 
Vertragsabschluss mit dem Kunden abschließt. 

4.6. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt 
er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so ist Ep-
pendorf berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden 
Schadens einschließlich etwaiger Mehraufwendungen 
(z.B. Lagerkosten) zu verlangen. Weitergehende An-
sprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.  

5. Versand und Gefahrübergang 

5.1. Versand und Transport erfolgen auf Gefahr des 
Kunden. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der 
zufälligen Verschlechterung geht auf den Kunden über, 
sobald die Sendung an den Transporteur übergeben 
worden ist, wobei bei grenzüberschreitenden Lieferun-
gen der Beginn des Verladevorgangs maßgeblich ist. 
Dies gilt auch, wenn Eppendorf aufgrund von Einzelab-
sprachen den Transport versichert oder die Ware beim 
Kunden aufbaut bzw. einrichtet. Soweit jedoch eine Ab-
nahme vereinbart ist, geht die Gefahr erst mit Abnahme 
auf den Kunden über.  

5.2. Eppendorf schließt auf Wunsch des Kunden, der 
bei Bestellung bekanntzugeben ist, und auf dessen Kos-
ten eine Transportversicherung ab. Eppendorf ist be-
rechtigt, sich als Begünstigten zu benennen. Bei der 
Auswahl des Transportversicherers haftet Eppendorf 
nur für die eigenübliche Sorgfalt.  

5.3. Verzögert sich die Versendung der Lieferung aus 
Gründen, die beim Kunden liegen, geht die Gefahr der 
zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Unter-
gangs mit Anzeige der Versandbereitschaft an den Kun-
den über.  

6. Transportschäden 

6.1. Verluste oder Beschädigungen beim Transport  
sind vom Kunden auf der Frachtquittung mit einem ent-
sprechenden Vorbehalt zu vermerken. Darüber hinaus 
sind sie unverzüglich schriftlich gegenüber dem Trans-
porteur mit Kopie an Eppendorf anzuzeigen. Alle für die 
Wahrung der Rechte des Kunden notwendigen Schritte 
sind sofort vom Kunden einzuleiten.  

6.2. Beschädigungen oder Verluste durch den Trans-
port entbinden den Kunden nicht von der vollen Zah-
lung des Kaufpreises an Eppendorf. Der Kunde tritt im 
Voraus alle Ansprüche gegenüber Dritten, die aufgrund 
einer Beschädigung oder des Verlustes bei Transport 
bestehen, an Eppendorf ab. Eppendorf nimmt die Abtre-
tung hiermit an. Diese Abtretung und etwaige Leistun-
gen der Transportversicherung erfolgen erfüllungshal-
ber.  

7. Zahlungsbedingungen 

7.1. Zahlungen sind innerhalb von dreißig (30) Tagen 
nach Zugang der Rechnung beim Kunden ohne Abzug 
fällig.  

7.2. Erstbestellungen erfolgen grundsätzlich gegen 
Vorkasse. 

7.3. Eppendorf ist berechtigt, für Teillieferungen im 
Sinne von Ziff. 4.2 Teil-Rechnungen zu stellen. 

7.4. Mit Ablauf der vorstehenden Zahlungsfrist kommt 
der Kunde in Verzug. Eppendorf ist berechtigt, ab Ein-
tritt des Zahlungsverzuges, Verzugszinsen in gesetzli-
cher Höhe zu fordern. Ansprüche von Eppendorf auf Er-
satz eines weitergehenden Schadens bleiben vorbehal-
ten.  

7.5. Die Aufrechnung oder die Geltendmachung eines 
Zurückbehaltungsrechts durch den Kunden ist ausge-
schlossen, es sei denn, der Kunde rechnet mit einer un-
bestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung 
auf oder macht diesbezüglich ein Zurückbehaltungs-
recht geltend.  

7.6. Wird nach Abschluss des Vertrages erkennbar (z.B. 
durch Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens), 
dass der Zahlungsanspruch durch mangelnde Leis-
tungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, so ist Eppen-
dorf nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungs-
verweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB).  

8. Eigentumsvorbehalt 

8.1. Eppendorf behält sich das Eigentum an der gelie-
ferten Ware (Vorbehaltsware) bis zur vollständigen Be-
zahlung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsver-
bindung mit dem Kunden (gesicherte Forderungen) vor. 
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Bei laufender Rechnung dient die Vorbehaltsware zur Si-
cherung der Eppendorf zustehenden Saldoforderung.  

8.2. Beabsichtigt der Kunde die Verbringung von Vor-
behaltsware an einen Ort außerhalb von Deutschland, 
hat er Eppendorf (a) von dieser Absicht umgehend zu 
informieren, (b) unverzüglich und auf seine eigenen 
Kosten alle dortigen (auch rechtlichen) Voraussetzun-
gen für die Entstehung und Aufrechterhaltung des Ei-
gentumsvorbehalts von Eppendorf zu ermitteln und zu 
erfüllen und (c) Eppendorf auch davon jeweils unverzüg-
lich zu informieren. 

8.3. Der Kunde hat die Vorbehaltsware pfleglich zu be-
handeln. Er ist verpflichtet, die Vorbehaltsware auf ei-
gene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlsschä-
den ausreichend zum Neuwert zu versichern. Der 
Kunde tritt bereits jetzt etwaige Ersatzansprüche aus 
diesen Versicherungsverträgen an Eppendorf ab. Ep-
pendorf nimmt die Abtretung hiermit an. 

8.4. Der Kunde hat Eppendorf unverzüglich zu infor-
mieren, wenn die Vorbehaltsware gepfändet oder ver-
gleichbar beeinträchtigt oder gefährdet wird. Bei einer 
Pfändung hat der Kunde Eppendorf eine Abschrift des 
Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses sowie aller 
sonstigen zu einem Widerspruch gegen die Pfändung 
erforderlichen Schriftstücke zu übersenden und den 
Pfändungsgläubiger unverzüglich schriftlich über den 
Eigentumsvorbehalt zu unterrichten. Die Kosten einer 
Intervention durch Eppendorf gehen, soweit sie nicht  
vom jeweiligen Dritten zu erlangen sind, zu Lasten des 
Kunden. 

8.5. Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehalts-
ware durch den Kunden wird stets unentgeltlich für Ep-
pendorf vorgenommen. Erfolgt jedoch eine Verarbei-
tung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht Eppendorf 
gehörenden Gegenständen, erwirbt Eppendorf lediglich 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu dem Wert der 
anderen verarbeiteten Gegenstände. Der Kunde ver-
wahrt die neue Sache unentgeltlich für Eppendorf mit 
der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns.  

8.6. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, nicht Eppen-
dorf gehörenden Gegenständen, verbunden, vermischt 
oder vermengt, erwirbt Eppendorf Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der 
Vorbehaltsware zu dem Wert der anderen verwendeten 
Waren. Erfolgt eine Verbindung, Vermischung oder Ver-
mengung der Vorbehaltsware in der Weise, dass die Sa-
che des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt  
als vereinbart, dass der Kunde Eppendorf anteilsmäßig 
das Miteigentum an der neuen Sache überträgt. Der 
Kunde verwahrt das so entstandene Miteigentum unent-
geltlich für Eppendorf mit der Sorgfalt eines ordentli-
chen Kaufmanns.  

8.7. Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im 
gewöhnlichen Geschäftsbetrieb und mit der Sorgfalt ei-
nes ordentlichen Kaufmanns weiter zu verkaufen. Der 
Kunde tritt jedoch bereits jetzt alle Forderungen aus 
dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware an Dritte in 
Höhe des Rechnungsendbetrages der gesicherten For-
derungen (einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer 

oder vergleichbarer ausländischer Steuern) an Eppen-
dorf ab. Eppendorf nimmt diese Abtretung hiermit an. 
Der Kunde bleibt zur Einziehung der abgetretenen For-
derungen berechtigt. Der Kunde ist zum Weiterverkauf 
nur berechtigt, wenn sichergestellt ist, dass die ihm da-
raus zustehenden Forderungen auf Eppendorf überge-
hen.  

8.8. Eppendorf ist berechtigt, sowohl die Verkaufsbe-
fugnis als auch die Einziehungsbefugnis des Kunden zu 
widerrufen oder zu beschränken und die Herausgabe 
der Vorbehaltsware zu verlangen, wenn der Kunde sei-
nen Zahlungsverpflichtungen gegenüber Eppendorf 
nicht nachkommt oder Eppendorf Umstände bekannt 
werden, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des 
Kunden erheblich zu mindern. Im Falle des Widerrufs 
der Einziehungsbefugnis kann Eppendorf verlangen, 
dass der Kunde die abgetretenen Forderungen und de-
ren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderli-
chen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 
aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt. 

9. Datennutzung und -weitergabe 

9.1. Eppendorf ist berechtigt, nicht-personenbezogene 
Produktdaten und verbundene Dienstdaten im Sinne 
der Verordnung (EU) 2023/2854 ("Data Act") im Zusam-
menhang mit vernetzten Produkten und verbundenen 
Diensten (nachfolgend "Lizenzierte Daten") für folgen-
den Zwecke zu nutzen: 

(a) Erbringung von Support-, Garantie- Gewährleis-
tungs- oder ähnlichen Dienstleistungen oder zur 
Beurteilung von Ansprüchen des Kunden; 

(b) Überwachung und Aufrechterhaltung der Funkti-
onsfähigkeit, Sicherheit und des Schutzes der ver-
netzten Produkte oder der verbundenen Dienste 
und Sicherstellung der Qualitätskontrolle; 

(c) Verbesserung der Funktionsweise eines vernetzten 
Produkts oder eines verbundenen Dienstes; 

(d) Entwicklung neuer Produkte oder Dienste, ein-
schließlich KI-Lösungen; und 

(e) Aggregation mit anderen Daten oder Erstellung ab-
geleiteter Daten mit dem Ziel, die sich daraus  
ergebenden abgeleiteten Daten Dritten bereit- 
zustellen, sofern diese abgeleiteten Daten es  
nicht ermöglichen, Lizenzierte Daten zu ermitteln 
und es Dritten nicht ermöglichen, diese lizenzier-
ten Daten aus dem Datensatz abzurufen. 

9.2. Eppendorf darf die Lizenzierten Daten nicht dazu 
verwenden, um Einblicke in die wirtschaftliche Lage, 
Vermögenswerte oder Produktionsmethoden des Kun-
den oder in die Nutzung der vernetzten Produkte oder 
der verbundenen Dienste durch den Kunden auf jegli-
che andere Art, die die gewerbliche Position des Kunden 
auf Märkten, auf denen dieser tätig ist, untergraben 
könnte, zu erlangen. Keine der gemäß Ziff. 9.1 verein-
barten Zwecke soll so ausgelegt werden, dass sie eine 
solche Nutzung der Lizenzierten Daten einschließt, und 
Eppendorf verpflichtet sich, durch geeignete organisa-
torische und technische Maßnahmen sicherzustellen, 
dass kein Dritter innerhalb oder außerhalb von 
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Eppendorf eine solche Nutzung der Lizenzierten Daten 
vornimmt. 

9.3. Eppendorf verpflichtet sich, die Schutzmaßnahmen 
für die Lizenzierten Daten anzuwenden, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, wobei der 
Stand von Wissenschaft und Technik, der potenzielle 
Schaden, den der Kunde durch Datenverlust oder die 
Offenlegung von Lizenzierten Daten gegenüber unbe-
fugten Dritten erleiden könnte, und die mit den Schutz-
maßnahmen verbundenen Kosten berücksichtigt wer-
den. Eppendorf kann auch andere geeignete technische 
Schutzmaßnahmen anwenden, um den unbefugten Zu-
griff auf die Lizenzierten Daten zu verhindern und die 
Einhaltung dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbe-
dingungen sicherzustellen. Der Kunde verpflichtet sich, 
solche technischen Schutzmaßnahmen nicht zu ändern 
oder zu entfernen, es sei denn, Eppendorf hat dem im 
Voraus schriftlich zugestimmt. 

9.4. Eppendorf ist berechtigt, Lizenzierte Daten an 
Dritte weiterzugeben, wenn (a) Lizenzierte Daten von 
dem Dritten für die Zwecke gemäß Ziff. 9.1 verwendet 
werden; und (b) Eppendorf den Dritten vertraglich ver-
pflichtet, (i) Lizenzierte Daten nicht für Zwecke oder in 
einer Weise zu nutzen, die über die gemäß Ziff. 9.1 zu-
lässige Nutzung hinausgehen; (ii) Ziff. 9.2 einzuhalten; 
(iii) die gemäß Ziff. 9.3 erforderlichen Schutzmaßnah-
men anzuwenden; und (iv) die Lizenzierten Daten nicht  
weiterzugeben. Der Dritte ist berechtigt, Lizenzierte Da-
ten an weitere Dritte weiterzugeben, wenn (a) Lizen-
zierte Daten von den weiteren Dritten für die Zwecke 
gemäß Ziff. 9.1 verwendet werden; und (b) der Dritte 
die weiteren Dritten vertraglich auf die Inhalte gemäß 
Ziff. 9.4 Satz 1 (b) verpflichtet. 

9.5. Eppendorf und Dritte können Verarbeitungs-
dienste, z.B. Cloud-Computing-Dienste (einschließlich 
Infrastructure as a Service, Platform as a Service und 
Software as a Service), Hosting-Dienste oder ähnliche 
Dienste in Anspruch nehmen, um die Zwecke gemäß 
Ziff. 9.1 zu erreichen. 

10.  Mängelansprüche 

10.1. Die Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, 
dass dieser seinen gesetzlichen Untersuchungs- und 
Rügepflichten gemäß §§ 377, 381 Abs. 2 HGB nachge-
kommen ist. Ansprüche wegen erkennbarer Mängel hat 
der Kunde unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb 
von zehn (10) Kalendertagen nach Erhalt der Ware an-
zuzeigen. Ansprüche wegen anderer Mängel sind vom 
Kunden unverzüglich nach Entdeckung anzuzeigen. Die 
Anzeige muss schriftlich gegenüber Eppendorf erfolgen 
und Art und Ausmaß der Mängel genau bezeichnen. 
Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersu-
chung oder Anzeige, ist die Gewährleistungspflicht und 
Haftung von Eppendorf für den betroffenen Mangel aus-
geschlossen. 

10.2. Eppendorf ist berechtigt, die beanstandete Ware 
zu besichtigen und zu prüfen. Der Kunde räumt dafür 
Eppendorf die notwendige Zeit und Gelegenheit ein. Ep-
pendorf kann verlangen, dass der Kunde die beanstan-
dete Ware in der Originalverpackung oder einer 

gleichwertigen Verpackung an Eppendorf auf Kosten 
von Eppendorf zurücksendet.  

10.3. Ist eine Ware mangelhaft und hat der Kunde den 
Mangel gemäß Ziff. 10.1 ordnungsgemäß angezeigt, 
stehen dem Kunden die gesetzlichen Rechte nach Maß-
gabe der folgenden Regelungen zu.  

10.4. Eppendorf übernimmt keine Gewährleistung für 
die Geeignetheit ihrer Ware für bestimmte nicht aus-
drücklich schriftlich zwischen Eppendorf und dem Kun-
den vereinbarte Verwendungszwecke. Allein der Kunde 
ist für die Entscheidung verantwortlich, ob eine Ware, 
die den konkreten Vereinbarungen über die Eigenschaf-
ten, Merkmale und Leistungscharakteristika entspricht, 
für einen bestimmten Zweck und für die Art der vom 
Kunden vorausgesetzten Verwendung geeignet ist.  

10.5. Angaben in Katalogen, Preislisten und sonstigem 
dem Kunden von Eppendorf überlassenen Informations-
material sowie produktbeschreibende Angaben sind 
keine Garantien für eine besondere Beschaffenheit der 
Ware. Beschaffenheitsgarantien müssen ausdrücklich 
schriftlich vereinbart werden. 

10.6. Mängelansprüche bestehen nicht bei Beschaffen-
heiten oder Schäden, die nach Gefahrübergang infolge 
von gewöhnlicher Abnutzung sowie unsachgemäßer 
oder ungeeigneter Verwendung entstehen. Dies gilt ins-
besondere, wenn die gelieferte Ware unsachgemäß be-
handelt, gelagert oder aufgestellt wird, nicht entspre-
chend der Bedienungsanleitung betrieben oder gewar-
tet wird oder andere als von Eppendorf empfohlene Er-
satz-, Einweg- oder Verbrauchsmaterialien verwendet 
werden.  

10.7. Eppendorf ist nach ihrer Wahl zur Nacherfüllung 
durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder 
durch Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzliefe-
rung) berechtigt. Im Fall der Nacherfüllung ist Eppen-
dorf verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseiti-
gung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere 
Transport-, Wege-, Arbeits-, und Materialkosten zu tra-
gen.  

10.8. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so kann der 
Kunde nach seiner Wahl entsprechend der gesetzlichen 
Regelungen vom Vertrag zurücktreten oder Minderung 
verlangen. Das Recht des Kunden, Schadensersatz oder 
Ersatz vergeblicher Aufwendungen nach Maßgabe der 
Regelungen in Ziff. 11 (Haftung) zu verlangen, bleibt 
hiervon unberührt.  

11. Haftung 

11.1. Eppendorf haftet nach den gesetzlichen Bestim-
mungen auf Schadensersatz wegen Verletzung vertrag-
licher oder außervertraglicher Pflichten nur  

(a) für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch Eppen-
dorf beruhen; 

(b) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit; 

(c) wegen der Übernahme einer Beschaffenheits- 
oder Haltbarkeitsgarantie; 
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(d) für Schäden aus der Verletzung einer wesentli-
chen Vertragspflicht; oder  

(e) aufgrund zwingender gesetzlicher Haftung, ins-
besondere aus dem Produkthaftungsgesetz.  

11.2. Eine wesentliche Vertragspflicht im Sinne von 
Ziff. 11.1(d) ist eine Verpflichtung, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags über-
haupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Der 
Schadensersatz für die Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht ist der Höhe nach auf den vertragstypi-
schen und bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden 
begrenzt. 

11.3. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz 
als in dieser Ziff. 11 (Haftung) vorgesehen, ist – ohne 
Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten 
Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für 
Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Ver-
tragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder 
wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschä-
den gemäß § 823 BGB.  

11.4. Die sich aus dieser Ziff. 11 (Haftung) ergebenden 
Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit der 
Kunde anstelle eines Anspruchs auf Schadensersatz 
statt der Leistung Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
verlangt.  

11.5. Soweit die Schadensersatzhaftung von Eppendorf 
ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch 
im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung 
der Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen von 
Eppendorf.  

12. Verjährung 

12.1. Die Verjährungsfrist für die Rechte des Kunden 
wegen Sach- und Rechtsmängeln beträgt zwölf (12) Mo-
nate seit der Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht bei 
vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung 
(oben Ziff. 11.1(a)), für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit (oben Ziff.  
11.1(b)), bei arglistigem Verschweigen eines Mangels 
und/oder bei zwingender gesetzlicher Haftung (oben 
Ziff. 11.1(e)); in diesen Fällen gilt die jeweilige gesetzli-
che Verjährungsfrist. Unberührt bleiben auch weitere 
gesetzliche Sonderregelungen über die Verjährung (ins-
besondere § 438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, § 444, sowie 
§ 478 Abs. 2 in Verbindung mit § 445b BGB). 

12.2. Mit der Ablieferung im Sinne von Ziff. 12.1ist der 
Zugang der Abholbereitschaftsanzeige seitens Eppen-
dorfs beim Kunden oder – falls Versand vereinbart ist – 
die Aushändigung an die Transportperson gemeint. 
Wenn eine Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjäh-
rungsfrist erst mit der Abnahme. 

12.3. Gewährleistungsansprüche für erbrachte Nach-
besserungen und Ersatzlieferungen verjähren in drei (3) 
Monaten nach Abschluss der jeweiligen Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung, jedoch nicht vor Ablauf der zwölf-
monatigen Verjährungsfrist gemäß Ziff. 12. Dies gilt  
nicht, wenn Eppendorf eine Verpflichtung zur 

Nacherfüllung ausdrücklich anerkannt hat. In diesem 
Fall läuft die zwölfmonatige Gewährleistungsfrist nach 
Abschluss der Nacherfüllung durch Eppendorf erneut. 

12.4. Beim Verkauf von Gebrauchtware sowie Vorführ-
geräten sind Mängelansprüche ausgeschlossen. Das 
Recht des Kunden, Schadensersatz oder Ersatz vergeb-
licher Aufwendungen nach Maßgabe der Regelungen in 
Ziff. 11 (Haftung) zu verlangen, bleibt hiervon unbe-
rührt. 

13. Rückgabe 

Rückgaben von Ware, die nicht Gegenstand von Sach-
mängelansprüchen ist, bedürfen unserer vorherigen Zu-
stimmung. Im Falle der Rücknahme berechnen wir 10 % 
des Warenwertes, mindestens jedoch EUR 25,00 als an-
teilige Bearbeitungskosten, wenn nicht unsere Zustim-
mung von weitergehenden Leistungen des Kunden ab-
hängig gemacht wird.  

14. Export 

14.1. Lieferungen im grenzüberschreitenden Verkehr 
bedürfen einer gesonderten Vereinbarung, damit die Si-
cherheitsbestimmungen für die jeweiligen Länder ein-
gehalten werden können.  

14.2. Die Ausfuhr oder Verbringung von Waren aus 
Deutschland unterliegt den jeweils geltenden deut-
schen, EU-, ggf. US- und/oder Exportkontroll- und Sank-
tionsbestimmungen des Ziellandes. Der Kunde trägt die 
alleinige Verantwortung für die Einholung sämtlicher er-
forderlicher Genehmigungen und die Einhaltung aller 
relevanten Vorschriften bis zum Endverbraucher.  

15. Höhere Gewalt 

15.1. Eppendorf haftet nicht für Unmöglichkeit oder 
Verzögerung, soweit sie jeweils auf höherer Gewalt oder 
einem sonstigen, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlus-
ses nicht vorhersehbaren Ereignis beruht, welches Ep-
pendorf nicht zu vertreten hat. Dies gilt auch, wenn die 
höhere Gewalt bei Zulieferern von Eppendorf eintritt. 
Als höhere Gewalt gelten insbesondere Betriebsstörun-
gen aller Art, Krieg, Aufstand, Terrorismus, Naturkata-
strophen, Epidemien und Pandemien, allgemeine 
Knappheit von Rohstoffen und Beschränkungen des 
Energieverbrauchs sowie Sanktionen oder Embargobe-
stimmungen durch Deutschland, die EU, die USA oder 
andere maßgebliche Institutionen und Staaten, die Ep-
pendorf die Vertragserfüllung unmöglich oder unzu-
mutbar machen. 

15.2. Erlangt Eppendorf Kenntnis von einem Ereignis 
im Sinne von Ziff. 15.1, informiert Eppendorf den Kun-
den unverzüglich.  Lieferfristen verlängern/verschieben 
sich automatisch um die Zeitdauer des Ereignisses, zu-
züglich einer angemessenen Anlaufzeit. Wenn solche 
Ereignisse Eppendorf die Leistungserbringung wesent-
lich erschweren oder unmöglich machen und nicht nur 
von vorübergehender Dauer sind, ist Eppendorf zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Schadensersatzan-
sprüche bestehen insoweit nicht.  



 

      

6 

 

16. Vertraulichkeit 

16.1. Der Kunde verpflichtet sich, sämtliche im Zusam-
menhang anlässlich der Geschäftsbeziehung zugäng-
lich werdenden Informationen, die als vertraulich be-
zeichnet oder aufgrund sonstiger Umstände als Ge-
schäfts- oder Betriebsgeheimnis erkennbar sind, ver-
traulich zu behandeln und keiner anderen Person offen-
zulegen und sie mit dem gleichen Maß an Sorgfalt zu 
schützen, wie sie ihre eigenen vertraulichen Informatio-
nen schützen würden. 

16.2. Ist eine Partei aufgrund einer Rechtsvorschrift  
oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet, einer 
öffentlichen Stelle vertrauliche Informationen der ande-
ren Partei im vorgenannten Sinne zugänglich zu ma-
chen, so ist sie hierzu berechtigt. 

16.3. Die Verpflichtung zur Geheimhaltung nach dieser 
Ziff. 16 besteht fünf (5) Jahre nach Vertragsabschluss 
fort. 

17. Sonstiges 

17.1. Abtretungen sowie sonstige Übertragungen von 
Rechten und Pflichten des Kunden außerhalb des An-
wendungsbereichs des § 354a HGB (Abtretbarkeit von 
Geldforderungen) sind ohne Zustimmung von Eppen-
dorf ausgeschlossen. 

17.2. Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Ver-
kaufs- und Lieferbedingungen und der getroffenen wei-
teren Vereinbarungen zwischen Eppendorf und dem 

Kunden unwirksam oder undurchführbar sein oder wer-
den, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen. An die Stelle der unwirksamen oder un-
durchführbaren Bestimmungen tritt eine andere wirk-
same und durchführbare Bestimmung, welche Eppen-
dorf und der Kunde im Hinblick auf Sinn und Zweck ih-
rer Vertragsbeziehung vereinbart hätten, wenn sie bei 
Vertragsabschluss die Unwirksamkeit oder Undurch-
führbarkeit der jeweiligen Bestimmung bedacht hätten, 
und welche ihren Absichten im Hinblick auf Sinn und 
Zweck ihrer Vertragsbeziehung entspricht. Entspre-
chendes gilt bei einer Vertragslücke. 

17.3. Änderungen vertraglicher Bestimmungen zwi-
schen Eppendorf und dem Kunden sowie der Verzicht 
auf Rechte aus diesen Bestimmungen bedürfen der 
Schriftform, soweit nicht ein strengeres Formerforder-
nis eingreift. Dies gilt auch für einen Verzicht auf diese 
Schriftformklausel. 

17.4. Erfüllungsort für die Zahlungsverpflichtungen 
des Kunden ist Hamburg. Erfüllungsort für die Lieferung 
und eine etwaige Nacherfüllung ist Hamburg.  

17.5. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land. Das Wiener UN-Übereinkommen über Verträge 
über den Internationalen Warenkauf (CISG) findet keine 
Anwendung.  

17.6. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitig-
keiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrags-
verhältnis ist Hamburg. Abweichende zwingende ge-
setzliche Zuständigkeiten bleiben unberührt. 
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